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Infoblatt

Das gehört in den Kaufvertrag

Der Kaufvertrag wird ähnlich aussehen wie derjenige, den Sie 
seinerzeit beim Kauf der Liegenschaft selber abgeschlossen 
haben. Folgende Punkte gehören in diesen Vertrag, der von 
einem Notar ausgearbeitet und beurkundet wird:
•	Namen und Adressen beider Parteien
•	Beschreibung der Liegenschaft (Adresse, Katasternummer, 

Gebäudeversicherungsnummer, Grundstücksfläche
•	Kaufpreis
•	Regelung für die Bezahlung von Gebühren und Steuern 

(insbesondere die Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer 
muss klar festgelegt sein)

•	Errichtung von Pfandbriefen
•	Zustand der Liegenschaft bei der Übergabe
•	Garantieausschluss
•	Zahlungsbedingungen und Zahlungsabwicklung
•	Termin für die Übertragung
•	Regelung zur Weiterführung bestehender Versicherungen 

(zum Beispiel Gebäudeversicherung)
•	Dienstbarkeiten (müssen deckungsgleich mit den Einträgen 

im Grundbuch sein.
•	Bei Stockwerkeigentum: Höhe der Einlage im Erneuerungs-

fonds (beim Kaufpreis separat ausweisen!)
•	Bei Stockwerkeigentum: Hinweis auf Reglemente der 

Eigentümergemeinschaft und auf Regelungen für Bereiche 
in gemeinsamem Besitz sowie eventuelle Sondernutzungs-
rechte, beispielsweise für einen Gartensitzplatz bei einer 
Erdgeschosswohnung (in der Regel nicht Vertragsbestand-
teil, der Käufer bestätigt aber im Vertrag, diese Dokumente 
gesehen zu haben)

•	Regelungen für den Fall, dass eine der Parteien den Vertrag 
nicht einhält (zum Beispiel Schadenersatzpflicht)
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